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Bewerbungsmerkblatt für den Studiengang  
Kita-Master – Leitung frühkindlicher Bildungseinrichtungen – Master of Arts 

Der Studiengang Kita-Master M. A. ist ein berufsbegleitendes, kostenpflichtiges Weiterbildungsstudium mit einer 
Regelstudienzeit von 4 Semestern und einem Studienvolumen von 60 Leistungspunkten.  
 
Der Kita-Master unterliegt keiner Zulassungsbeschränkung. 
 
Ein Studienbeginn ist abhängig von einer Mindestteilnehmerzahl (20 Studierende / Semester). 
 

 

Bewerbungsfristen: für die Eingangsprüfung: 15. Mai 

 für das Herbstsemester:  15. Mai – 15. Juli (1. und 3. Fachsemester) 

    für das Frühjahrssemester:  1. Dezember – 15. Januar (2. und 4. Fachsemester) 

 

Zugangsvoraussetzungen  
 
1. Bewerbungen für das erste Fachsemester 

 
1a.  Nachweis über ein abgeschlossenes bildungswissenschaftliches Hochschulstudium (Erststudium) mit  

 mindestens 180 Leistungspunkten (LP) und eine mindestens zweijährige pädagogische Berufserfahrung im  
Bereich frühkindliche Bildung  
oder 

1b.  Nachweis über eine berufliche Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin oder Erzieher, oder als staatlich  
anerkannte Heilpädagogin oder Heilpädagoge mit qualifiziertem Ergebnis, gemessen an einer Abschlussnote von 
mindestens 2,5 und eine fünfjährige pädagogische Berufserfahrung im Bereich frühkindliche Bildung 
oder 

1c. Nachweis über eine Meisterprüfung oder vergleichbare Prüfung und mindestens eine dreijährige pädagogische 
Berufserfahrung im Bereich frühkindliche Bildung 

1d. Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse (nur Bewerberinnen und Bewerber, die keine 
deutschsprachige Hochschulzugangsberechtigung besitzen) 
 

1.1.   Einzureichende Bewerbungsunterlagen:  
- Bewerbungsbogen des Online-Verfahrens, 
- Beiblatt zum Bewerbungsbogen (siehe Seite 4), 
- Beiblatt „Zugangsvoraussetzungen Weiterbildungsstudium“, den Sie von der Anerkennungsstelle erhalten haben 
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- Nachweis über ein abgeschlossenes Studium gem. Punkt 1.a) (amtlich beglaubigt) oder 
- Nachweis einer beruflichen Ausbildung gem. Punkt 1.b) (amtlich beglaubigt) oder 
-  Nachweis einer Abschlussprüfung gem. Punkt 1.c) (amtlich beglaubigt) 
- Nachweis über pädagogische Berufserfahrung 
- Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse (nur Bewerber/innen, die keine deutschsprachige 
 Hochschulzugangsberechtigung besitzen) gemäß Studienqualifikationssatzung  
- Nachweis über Vorstudienzeiten (falls Sie bereits an einer anderen Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind  

oder waren), nachzuweisen durch aktuelle/letzte Immatrikulations- oder Exmatrikulationsbescheinigung 
- Optional: adressierter und frankierter Rückumschlag (nur DIN A4 oder DIN A5, nicht kartoniert) für die  

Rücksendung der Bewerbungsunterlagen im Falle einer Nichtberücksichtigung im Auswahlverfahren.  
 

2. Bewerbungen für höhere Fachsemester: 
Voraussetzung für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester ist die Anerkennung nachgewiesener 
Prüfungsleistungen und die daraus resultierenden Einstufung in das beantragte Fachsemester durch den 
Zulassungsausschuss des Studienganges. 

 
Bewerbungsunterlagen nicht zugelassener Bewerberinnen und Bewerber werden nach Abschluss des 
Zulassungsverfahrens vernichtet, wenn kein adressierter und frankierter Rückumschlag beigefügt wurde.  

 

Sprachnachweis Deutsch  
Gemäß § 4 Absatz 2 der Einschreibordnung gilt bezüglich der vorausgesetzten Deutschkenntnisse: Der Nachweis 
über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache wird über einen deutschsprachigen Schulabschluss, ein 
deutschsprachiges Studium oder ein Deutsch-Sprachzertifikat geführt. Das zum Nachweis der Deutsch-
Sprachkenntnisse vorgelegte Zertifikat darf nicht älter als maximal zwei Jahre sein, gerechnet vom Datum der 
Prüfung bis zum Beginn des Semesters, zu dem die Einschreibung beantragt wird. Folgende Zertifikate oder 
Mindestergebnisse in anerkannten Sprachtests werden als Nachweise von Kenntnissen der deutschen Sprache 
gleichberechtigt anerkannt: 

1. die "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH) mit dem Gesamtergebnis DSH-2, wenn alle 
Teilprüfungen mindestens mit dem Ergebnis der Stufe 2 absolviert wurden; 

2. der "Test Deutsch als Fremdsprache" (TestDaF) wenn alle Teilprüfungen mindestens mit dem Ergebnis der Stufe 4 
absolviert wurden;  

3. der "Prüfungsteil Deutsch" der Feststellungsprüfung an Studienkollegs; 
4. das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – zweite Stufe gemäß Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 6. Dezember 1996 in der jeweils geltenden Fassung (DSD II); 
5. das Goethe-Zertifikat C1 oder 
6. das Zeugnis über die bestandene Prüfung "telc Deutsch C1 Hochschule" 

Achtung: Die Bewerbungsunterlagen müssen vollständig in der geforderten Form bis zum Bewerbungsschluss an der 
Universität eingegangen sein. Ein Nachreichen von Unterlagen ist nicht möglich. Unvollständige oder verspätet 
eingehende Bewerbungen nehmen am Auswahlverfahren nicht teil.  

 

 

 

 

https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portal/die-universitaet/dokumente/satzungen/amtliche-satzungen/2022/20220110-satzung-studquals-2022.pdf
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Fehlende Unterlagen 

Über fehlende Unterlagen werden Sie nur über das Online-Portal benachrichtigt. Die Zugangsdaten für das Portal 
erhalten Sie nach Abschluss der Online-Bewerbung zusammen mit dem Bewerbungsbogen. Fehlende Unterlagen 
müssen bis zum Bewerbungsschluss unter Angabe Ihrer Bewerbernummer (steht auf dem Online-Bewerbungsbogen) 
nachgereicht werden.  

 

Zulassungsverfahren / Immatrikulation:  

Der Versand der Zulassungsbescheide erfolgt ausschließlich per E-Mail. Überprüfen Sie bitte unbedingt auf Ihrem 
Bewerbungsbogen, ob Sie im Bewerbungsportal eine korrekte E-Mail-Adresse angegeben haben, ob Ihr Postfach nicht 
überfüllt ist und sehen Sie ggf. auch in Ihrem Spamordner nach.  

a) Herbstsemester (1. und höhere Fachsemester) 

Die Zulassungsbescheide werden nach Ablauf der Bewerbungsfrist (Anfang August) per E-Mail versendet.  
 
b) Frühjahrssemester (nur für höhere Fachsemester) 

Die Zulassungsbescheide werden nach Ablauf der Bewerbungsfrist (Anfang/Mitte Februar) per E-Mail versandt.  

Die Einschreibung, die auf dem Postweg erfolgt, muss innerhalb der im Zulassungsbescheid bekannt gegebenen Frist 
erfolgen.  Vor der Einschreibung ist die Annahme des Studienplatzes innerhalb weniger Tage nach Erhalt der 
Zulassungsmail ebenfalls per Mail zu bestätigen. Ohne die Erklärung der Annahme des Studienplatzes ist eine 
Einschreibung nicht möglich.  
Eine Verlängerung der Frist zur Einschreibung ist nur in begründeten Ausnahmefällen nach persönlicher Absprache und 
Zustimmung der Zulassungsstelle möglich.  

Wird die Einschreibung nicht fristgerecht vorgenommen, erlischt der Anspruch auf den Studienplatz unwiderruflich.  
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Beiblatt zur Bewerbung für den Studiengang 

M. A. Kita-Master – Leitung frühkindlicher Bildungseinrichtungen 
Diesen Vordruck reichen Sie zusammen mit dem Bewerbungsbogen und Ihren Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und 
unterschrieben bis zum Bewerbungsschluss bei der Zulassungsstelle der Europa-Universität Flensburg ein. 

Name:  

Vorname:  

Bewerbungsnummer (Online-Bewerbungsbogen): ________________  
 

Folgende Unterlagen sind meiner Bewerbung beigefügt:  
 
1. Pflichtunterlagen für alle Bewerberinnen und Bewerber 
 

a) Bewerbungsbogen des Online-Bewerbungsverfahrens 
b) Beiblatt „Zugangsvoraussetzungen Weiterbildungsstudium“, den Sie von der Anerkennungsstelle erhalten haben 
c) Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Abiturzeugnis, berufliche Qualifikation, …).  
d) Nachweis über pädagogische Berufserfahrung (weitere Informationen finden Sie auf den Bewerbungsseiten) 
e) Nachweis über Vorstudienzeiten (falls Sie bereits an einer anderen Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind 

oder waren), nachzuweisen durch aktuelle/letzte Immatrikulationsbescheinigung oder 
Exmatrikulationsbescheinigung. 
 
 

2. Unterlagen nach persönlichen Kriterien (bitte ankreuzen, wenn eingereicht)  
 

Nachweis eines bildungswissenschaftlichen Hochschulstudiums mit mind. 180 LP (amtl. beglaubigt) 
 Nachweis einer beruflichen Ausbildung als staatl. anerkannte Erzieherin oder Erzieher (amtl. beglaubigt) 

Nachweis über die Ausbildung zum staatlich anerkannten Heilpädagogin oder Heilpädagoge mit der Abschluss 
Note von mind. 2,5 (amtl. beglaubigt) 
Nachweis über eine Meisterprüfung (amtl. beglaubigt) 
Nachweis über pädagogische Berufserfahrung 
Einstufung in das beantragte „höhere Fachsemester“ 
Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse (nur Bewerberinnen und Bewerber, die keine 
deutschsprachige Hochschulzugangsberechtigung besitzen) in einfacher Kopie  

          Optional: Adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag (DIN A4 oder DIN A 5, für die 
                     Rücksendung der Bewerbungsunterlagen im Falle der Nichtberücksichtigung). 

 
 

Unterlagen, die hier nicht aufgeführt sind, reichen Sie bitte nicht ein. „Überflüssige“ Dokumente werden sofort nach 
Antragsprüfung der Vernichtung zugeführt. Ich weiß, dass die Bewerbung nicht berücksichtigt wird, wenn Unterlagen 
fehlen oder die Bewerbungsfrist überschritten wurde.  

 
   Ort, Datum                                                                                              Unterschrift (Antragsteller*in) 

 

https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/bewerbung-zulassung-und-immatrikulation/bewerbungsverfahren/bewerbung-master/ma-kita-master#c125591
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